
1. Nachtragssatzung 
der Gemeinde Felde 

über die Erhebung von Gebühren 
für die Inanspruchnahme der Ferienbetreuung 

(Gebührensatzung Ferienbetreuung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBI. Schl.-H. 2003 S. 
57) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 und 6 Abs. 1 bis 4 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-H. 2005 S. 27) in den 
jeweils gültigen Fassungen, wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Felde am 12.10.2023 folgende 1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung 
für die Ferienbetreuung erlassen:

§1 
Änderung

§8 „Gebühren“ wird unter Absatz 1 wie folgt geändert:

1. Für die Ferienbetreuung sowie für das Mittagessen werden folgende 
gesonderte Gebühren erhoben:

a. Für die Ferienbetreuung 100,00 € je Woche
b. Für das Mittagessen 19,25 € je Woche

§2

Inkrafttreten
Die 1. Nachtragssatzung tritt am 01.10.2023 in Kraft.
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Andreas Kr 
Bürgermeister

Felde, den 25.10.202


